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Gesetz 

über die Beteiligung des Kantons an der BKW AG (BKW-Gesetz, BKWG) 

vom 21.03.2018 

Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 

Neu: ???.??? 

Geändert: – 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

gestützt auf Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe c der Kantonsverfassung
1)

, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I. 

Art.  1 Gegenstand
 

1
 Dieses Gesetz regelt die Beteiligung des Kantons an der BKW AG. 

Art.  2 Stellung der BKW AG
 

1
 Die BKW AG untersteht dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR)

2)
 und 

der börsenrechtlichen Regulierung.
 

2
 Bei ihrer Tätigkeit untersteht die BKW AG den Bestimmungen der schweizeri-

schen Kartellgesetzgebung. Sie darf deshalb insbesondere keinen unzulässi-
gen Vorteil aus der Beteiligung des Kantons und aus ihrem Netzmonopol zie-
hen. 

Art.  3 Stellung des Kantons
 

1
 Dem Kanton kommen als Aktionär der BKW AG die Rechte und Pflichten 

nach Artikel 660 ff. OR zu.
 

                                                      
1)
 BSG 101.1 

2)
 SR 220 
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2
 Die BKW AG kann in ihren Statuten dem Kanton nach Artikel 762 OR das 

Recht einräumen, Vertreterinnen und Vertreter in den Verwaltungsrat abzuord-
nen.

 

3
 Der Kanton setzt sich als Aktionär für die Beibehaltung des Abordnungsrechts 

ein. 

Art.  4 Ausübung der Rechte
 

1
 Der Regierungsrat übt die Rechte aus, die dem Kanton als Aktionär zustehen.

 

2
 Er bestimmt über die Abordnung und Abberufung der Vertreterinnen und Ver-

treter des Kantons im Verwaltungsrat der BKW AG. 

Art.  5 Auskunft und Geheimhaltung
 

1
 Die abgeordneten Verwaltungsratsmitglieder informieren den Regierungsrat 

in geeigneter Weise über die Gesellschaftsangelegenheiten.
 

2
 Der Regierungsrat hat vertrauliche Informationen, die ihm die abgeordneten 

Verwaltungsratsmitglieder mitteilen, geheim zu halten. Vorbehalten bleiben die 
Informationsrechte und -pflichten nach der Grossratsgesetzgebung. 

Art.  6 Zweck der Beteiligung
 

1
 Die Beteiligung des Kantons an der BKW AG leistet einen Beitrag zur Errei-

chung der energiepolitischen, wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen Ziele 
des Kantons. 

Art.  7 Rahmen der Beteiligung
 

1
 Die Beteiligung des Kantons an der BKW AG beträgt mindestens 51 Prozent 

und höchstens 60 Prozent an Kapital und Stimmen. 

Art.  8 Veränderung der Beteiligung
 

1
 Der Regierungsrat entscheidet innerhalb des Rahmens von Artikel 7 über 

Zeitpunkt und Mass einer Veränderung der Beteiligung.
 

2
 Er berücksichtigt dabei die energiepolitischen, wirtschaftspolitischen und fi-

nanzpolitischen Ziele des Kantons. 

Art.  9 Inkrafttreten
 

1
 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
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II. 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. 

Keine Aufhebungen. 

IV. 

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

Bern, 21. März 2018 Im Namen des Grossen Rates 
Die Präsidentin: Zybach 
Der Generalsekretär: Trees 
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Fakultatives Gesetzesreferendum 
  
Gegen dieses Gesetz, welches am 21. März 2018 vom Grossen Rat beschlos-
sen worden ist, kann die Volksabstimmung (Referendum) verlangt werden (Ar-
tikel 62 Absatz 1 Buchstabe a der Kantonsverfassung). 
  
Dazu kann zu dieser Vorlage auch ein Volksvorschlag eingereicht werden (Ar-
tikel 63 Absatz 3 der Kantonsverfassung, Artikel 133 ff. des Gesetzes vom 5. 
Juni 2012 über die politischen Rechte). 
  
Für das Sammeln und Einreichen von Unterschriften (mindestens 10’000 in 
kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigte Personen) sind Artikel 123–132 
des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen Rechte massgebend. 
  
Beginn der Referendumsfrist: 18. April 2018 
Ablauf der Referendumsfrist (Unterschriften zur Beglaubigung deponiert): 18. 
Juli 2018 
Abgabe der beglaubigten Unterschriften bei der Staatskanzlei: 17. August 2018 
  
Der Gesetzestext ist im Internet unter www.be.ch/referenden publiziert. Er kann 
auch bei der Staatskanzlei bezogen werden. 


